
ist, dass die Frist erst ab Überga-
be der Sache zu laufen beginnt. 
Allerdings ist zu beachten, dass 
der Gewährleistungsanspruch 
nur für den Fall besteht, dass der 
Fehler der Sache bereits bei Lie-
ferung vorhanden war. Zeigt sich 
innerhalb der ersten sechs Mona-
te seit Lieferung der Sachmangel, 
so wird vermutet, dass die Sache 
bereits bei Lieferung mangelhaft 
war. Danach muss der Verbrau-
cher beweisen, dass der Fehler 
der Sache bereits bei Lieferung 
vorhanden war und nicht infolge 
eines übermäßigen Gerbrauchs 
der Sache entstanden ist. Im Ein-
zelfall kann dies schwierig sein 
und zwischen Verbraucher und 
Verkäufer zu Streitigkeiten füh-
ren. Fortsetzung folgt!
Babett Reichardt, Rechtsanwältin
Hofer Straße 75, 08527 Plauen 
Tel.: 03741/ 228016

Recht im Alltag 
- Meine Rechte als Käufer -

Beim Kauf von Ge-
brauchsgegenständen kann 
allerhand schief gehen. Ist 
die gekaufte Sache schad

haft, so hat der Käufer gegen den 
Verkäufer Gewährleistungsan-
sprüche. Der Verbraucher kann 
auf jeden Fall erwarten, dass die 
Sache für den Vertragszweck ge-
eignet ist oder sich zu den übli-
chen Zwecken verwenden lässt. 
So müssen sich beispielsweise 
Wanderschuhe zum Wandern 
eigenen. Das setzt eine gewisse 
Strapazierfähigkeit voraus. Ha-
ben die Wanderschuhe diese Ei-
genschaft nicht  etwa weil die 
Sohle sich löst  liegt ein Mangel 
vor. 
Im Zuge der Schuldrechtsreform 
wurde die frühere sechsmonatige 
Gewährleistungsfrist auf nun-
mehr zwei Jahre erhöht. Wichtig 

Sattlermeister
Klaus Kästner

Schönberger Str. 11
08539  Rodau

(/ Fax  037435 - 5439
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Privater Krankenpflegedienst

Schwester Regina KrügerSchwester Regina Krüger

Schönberger Str. 40a  -  08539 Rodau  -  Tel.: 037435-5475

Zusammenarbeit mit allen Krankenkassen
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Nach dem Militärgesetz Sach-
sens vom Jahre 1834 hatten alle 
gesunden und ehrbaren männli-
chen Bürger  im Alter von 20 
Jahren einen sechsjährigen Mili-
tärdienst zu absolvieren. Es be-
stand die Möglichkeit, sich da-
von loszukaufen, wenn man ge-
nug Geld hatte. So war mit der 
Zahlung von 200 Talern die Sa-
che erledigt. Das Militär sorgte 
dann für einen Stellvertreter, 
wenn der Betroffene nicht 
selbst einen brachte. Das ergab 
aber nur für Wohlhabende einen 
Vorteil. Anscheinend konnte 
man auch nur einige Jahre frei-
kaufen, wie das Beispiel des 
Christian Friedrich D. aus Un-
terpirk zeigt:
Er hatte für einen Antrag 
zwecks Abwanderung ins Aus-
land eine Geburtsurkunde vor-
zulegen sowie eine Bescheini-
gung über erfüllte Militär-
pflicht.
Der Geburtsschein wurde in sei-
nem 18. Lebensjahr ausgestellt. 
Er enthält aber auch Angaben 
zu seinem Aussehen (schwarz-
braune Haare, dunkelbraune 
Augen, keine besonderen sicht-
baren Kennzeichen, Größe 73 
1/2 Zoll = 1,73 m)
Der oben genannte Christian D. 
hatte die Absicht ins Ausland zu 
gehen, dafür brauchte er eine 

Der Militärdienst in 
Sachsen von 1845

Genehmigung und besuchte 
deshalb das Amt in Plauen:
Amt Plauen den 11ten October 
1839
Heute erscheint der Schmied-
geselle Christian Friedrich D. 
von Unterpirk in meiner Amts-
stelle allhier, erhält die Erlaub-
nis ins Ausland zu wandern, 
und gelobte dagegen unter Vor-
haltung der Paragraphen 64, 
67 u. 74 des Gesetzes über Er-
füllung der Militairpflicht vom 
26. October 1834 handgelo-
bend an, sich den 12ten Oct-
ober 1841 unfehlbar, und bei 
Vermeidung der zugedachten 
Paragraphen angedachten Stra-
fen allhier zu stellen und seiner 
Militairpflicht Genüge zu leis-
ten.
Vorgelesen, genehmigt, mitun-
terschrieben und namheitlich 
nachher bemerkt von ...
Mit diesem Schreiben konnte er 
sich ins Ausland begeben - dazu 
gehörte bereits Thüringen.
Anscheinend hat er den obigen 
Termin eingehalten, denn seine 
Militärabteilung hat ihm dieses 
Entlassungszeugnis geschrie-
ben:
Verabschiedet als Kanonier von 
der 3 Kompanie des Fußartille-
rie-Regiments nach geschehe-
ner Entrichtung der halben Ein-
standssumme Behufs der Ver-
tretung der zweiten Hälfte sei-
ner Dienstzeit.
Dresden am 11. August 1845
Königl.Sächs. Artillerie Corps 
Kriegsge-
richt
E r  v e r-
diente si-
cher nicht 
schlecht,  
d e n n  e r  
b rauch te  
die zweite 
Hälfte der 
M i l i t ä r-
zeit durch 
Z a h l u n g  
einer Ablö-
sesumme 
nicht anzu-
t r e t e n .   
U.S.

Die Aufgabe eines Aschenbren-
ners (auch: Pottaschbrenner) 
war es, Holz zu verbrennen. Aus 
der Asche wurde dann durch 
Auslaugen und Sieden die Pott-
asche gewonnen, die beim Fär-
ben, in der Seifensiederei und 
für die Glasherstellung in Glas-
hütten benötigt wurde.
Historisch wurde Pottasche wei-
terhin benötigt als Düngemittel, 
bei der Herstellung von Schieß-
pulver und im Haushalt als 
Waschmittel, Weich- und Weiß-
macher, als auch als Backtrieb-
mittel.
Als der Waldbestand immer 
mehr zurückging und vielerorts 
das Schlagen und Verbrennen 
von Bäumen begrenzt oder ver-
boten wurde, sammelten die 
Aschenbrenner auch totes Holz 
aus den Wäldern sowie die Her

Berufe die es nicht mehr gibt
Aschenbrenner

dasche der Bevölkerung ein.
Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert ging der Beruf des Aschen-
brenners durch die zunehmende 
Bedeutung der Kohle und deren 
Transportmöglichkeiten mit der 
Eisenbahn zurück. Pottasche als 
Industrie-Rohstoff wurde durch 
Kalium-Minerale (Bergbau) 
ersetzt.

zuerst kalt beigesetzt, d.h. in 
grauen Weidenkörben, die in-
nen mit Leinwand ausgeschla-
gen waren und über Laugbütten 
standen, mit Bachwasser über-
gossen und durchsickert, bis sie 
ganz ausgelaugt war. Die Mut-
terlauge wurde dann auf dem 
Herd solange gesotten, bis nur 
noch die weiße, kostbare Pott-
asche übrig blieb.  

Die gesammelte Holzasche wur-
de 

B.M.
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